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Vorbericht Budget 2026 

Auf einen Blick 

Die wichtigsten Eckdaten: 

• Seit 1.1.2019 gilt für Kirchgemeinden des Kantons Bern das Harmonisierte Rechnungsle-

gungsmodell HRM2. Das Budget wurde nach diesem Modell erstellt. 

• Die Kirchensteuereinnahmen wurden mit insgesamt CHF 2.4 Mio. gegenüber dem 

Budget 2025 (CHF 2.8 Mio.) gesenkt. Dies ausschliesslich im Bereich der Steuereinnah-

men der juristischen Personen. 

• Die Steueranlage bleibt unverändert bei 0.184 (Anteile der einfachen Steuer). 

• Aufgrund der Verzögerung bei der Erteilung der definitiven Baubewilligung auf dem 

Pfrundland wurden die für 2026 eigentlich vorgesehenen Baurechtszinseinnahmen von 

CHF 107'000 nach dem Vorsichtsprinzip nicht budgetiert. 

• Das Budget 2026 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 103’700.00. Dieser 

erklärt sich durch die Nichtbudgetierung des zum aktuellen Zeitpunkt gefährdeten und 

deshalb nicht budgetierten Baurechtszinsertrags (gem. obiger Erläuterung) und ist ange-

sichts des sehr soliden Eigenkapitals tragbar. 

 

Abschreibungen 

Bestehendes Verwaltungsvermögen  

Beim Rechnungsabschluss 2018 wurde das gesamte bestehende Verwaltungsvermögen 

vollständig abgeschrieben.  

Eine Änderung der Gemeindegesetzgebung per 1.1.2026 hat zur Folge, dass für gewisse 

Anlagekategorien die Nutzungsdauer angepasst wird. Auszug BSIG 1/170.111/17.1: 

Hinweis für am 1. Januar 2026 bereits bestehende Anlagen: 
Für die Berechnung des Abschreibungsbetrags ab 1. Januar 2026 bei bereits bestehenden Anla-
gen sind zwei Varianten zulässig. Entweder erfolgt die Abschreibung des Restbuchwerts über die 
Restlebensdauer (Variante 1) oder die Anlage wird auf der Basis des Anschaffungswerts mit dem 
neuen Abschreibungssatz abgeschrieben (Variante 2). Je nach Berechnungsart weichen der effek-
tive Abschreibungssatz oder die effektive Abschreibungsdauer geringfügig von Anhang 2 GV ab. 
Mit der Wahlmöglichkeit wird den Gemeinden der benötigte Spielraum gegeben, um je nach Buch-
haltungs-Software, welche die Gemeinde einsetzt, eine möglichst einfache technische Umsetzung 
in der Buchhaltung vornehmen zu können. Die gewählte Variante ist durch den Gemeinderat auf 
das Budgetjahr 2026 zu beschliessen und gilt einheitlich für alle bestehenden Anlagen. 

 

Diese Änderung betrifft Investitionen aus den Jahren 2021 und 2022 im Kirchgemeindehaus 

von total CHF 59'600.95. Per 31.12.2025 werden davon 10'751.44 CHF abgeschrieben sein. 

Die Nutzungsdauer von Kirchgemeindehäusern wurde von 25 auf 33 1/3 Jahre erhöht.  

Der Kirchgemeinderat hat im Rahmen des vorliegenden Budgets 2026 entschieden, die Vari-

ante 2 anzuwenden, welche einen minim höheren jährlichen Abschreibungsbetrag bzw. eine 

minim geringere Rest-Lebensdauer als bei Variante 1 ausweist. 

Neues Verwaltungsvermögen 

Im Budget 2026 werden die ordentlichen Abschreibungen gemäss den per 1.1.2026 ange-

passten HRM2-Richtlinien nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer berechnet. Die Ab-

schreibungen erfolgen linear. 
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Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) 

Zusätzliche Abschreibungen werden vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr 

a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und 

b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind. 

Zusätzliche Abschreibungen sind zu budgetieren. Aufgrund des budgetierten Aufwandüber-

schusses enthält das vorliegende Budget keine zusätzlichen Abschreibungen. 

Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze 

Der Kirchgemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von CHF 25’000.00 der 

Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine konstante Praxis. 

Erläuterungen 

Die Erläuterungen weisen auf relevante Budgetpositionen und allgemeine Entwicklungsten-

denzen in der Budgetperiode hin. Zudem wird über die wesentlichen Investitionen informiert. 

 

Allgemeines 

• Das Budget 2026 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 103’700.00 aus. 

• Die Steueranlage liegt unverändert bei 0.184 (Bruchteile der einfachen Steuer). 

 

Erfolgsrechnung 

Entwicklung Personalaufwand 

Der Personalaufwand bleibt gegenüber dem Budget 2025 insgesamt stabil. Die Bruttolöhne 

fallen minim tiefer aus, die Sozialversicherungsbeiträge nehmen etwas zu (u. a. höhere Prä-

miensätze im Bereich UVG/KTG). 

Entwicklung Sachaufwand 

Der Sachaufwand nimmt gegenüber dem Budget 2025 ab. Unter den einzelnen Sachgrup-

pen gibt es jedoch einige auffallende Veränderungen: 

• 3109 Übriger Material- und Warenaufwand: Im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindende An-

lässe. 

• 3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften: Korrektere Budgetzuordnung, da die entspre-

chenden Beträge für das Kirchliche Zentrum, bedingt durch die frühere Struktur mit der 

ökumenischen Betriebskommission, bisher unter 3144 budgetiert und verbucht wurden. 

Damit ist diese Änderung der Verbuchungspraxis begründet. 

• 3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude: Siehe Bemerkung zu 3120. Zudem stehen für 

2026 deutlich weniger grössere Unterhaltsarbeiten an als 2025. 

Entwicklung Abschreibungen 

Keine nennenswerten Veränderungen. 
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Entwicklung Transferaufwand 

Senkung des Beitrags an die Kantonalkirche, berechnet mit dem von Refbejuso zur Verfü-

gung gestellten Tool. 

Entwicklung Steuerertrag 

Der Steuerertrag der natürlichen Personen ist relativ stabil und wird gegenüber dem Vorjah-

resbudget nicht verändert. Der Steuerertrag der juristischen Personen schwankt stark. Nach 

dem Vorsichtsprinzip muss aufgrund der uns vorliegenden Informationen im Jahr 2026 mit 

einem Rückgang um CHF 400'000.00 gegenüber dem Budget 2025 gerechnet werden. 

Entwicklung Finanzertrag 

Bei den Baurechtszinsen auf dem Pfrundland wurde nach dem Vorsichtsprinzip kein Ertrag 

budgetiert. Dies aufgrund einer Verzögerung bei der Erteilung der definitiven Baubewilligung, 

was vertragsgemäss eine vorübergehende Sistierung der Baurechtszinszahlungen zur Folge 

haben könnte. Die Chancen sind jedoch intakt, dass die Baubewilligung rechtzeitig rechts-

kräftig wird und dass die Baurechtszinsen auch im Jahr 2026 fliessen. 

Investitionen 

Für das Jahr 2026 sind keine zu aktivierenden Investitionen geplant. Details siehe Tabelle 

Investitionsplanung. 

Vorbehalten bleiben in jedem Fall allfällige Beschlüsse durch die entsprechenden Kreditbe-

willigungsorgane. 

Finanzplan 

Wichtigste Ergebnisse 

 

Die geplanten Aufwandüberschüsse sind verkraftbar. Sie führen zu einem leichten Abbau 

des Bilanzüberschusses. 
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Grafische Darstellungen 

 

 

 

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen 
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Übersicht Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 

  

Investitionsrechnung 

Investitionsausgaben 0.00 

Investitionseinnahmen 0.00 

Ergebnis Investitionsrechnung 0.00 

 

Auswertungen 

Das Eigenkapital nimmt um den Betrag des Aufwandüberschusses von CHF 103’700.00 ab. 
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Antrag des Kirchgemeinderates 

Der Kirchgemeinderat hat das Budget 2026 an seiner Sitzung vom 20. Oktober 2025 geneh-

migt und beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 30. November 2025: 

Genehmigung des Budgets 2026 der Erfolgsrechnung mit einer Steueranlage von 0.184 

(Bruchteile der einfachen Steuer) und einem Aufwandüberschuss von 103'700.00 CHF. 

 

Ittigen, 20. Oktober 2025 

 

 

Franziska Gagliardi   Evelyn Schranz  Antonio Romagnolo 

Präsidentin    Sekretärin   Ressort Finanzen 

 

Beschluss der Kirchgemeindeversammlung 

Die Kirchgemeindeversammlung vom 30. November 2025 beschliesst: 

1. Genehmigung des Budgets 2026 der Erfolgsrechnung mit einer Steueranlage von 0.184 

(Bruchteile der einfachen Steuer) und einem Aufwandüberschuss von 103'700.00 CHF. 

2. Kenntnisnahme des Finanzplans 2026-2031. 

 

Ittigen 30. November 2025 

 

 

Franziska Gagliardi   Evelyn Schranz 

Präsidentin    Sekretärin  
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Budget 2026 Funktionale Gliederung 
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Budget 2026 Sachgruppengliederung 
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Budget 2026 nach Fokus 
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